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Registrierungshilfe Online-Förderportal  

 

Zu einem Antrag muss festgelegt werden, in wessen Auftrag der Antrag gestellt 

wird und wer dadurch im Fall einer Bewilligung die Zuwendung zum Antrag empfängt. 

Im Förderportal wird die Organisation, der Verein oder ein Fischereiberechtigter, in dessen 

Auftrag der Antrag gestellt wird, als Antragsteller bezeichnet. 

Sie als Nutzer des Förderportals sind nicht selbst der Antragsteller. Sie können für eine oder 

verschiedene Antragstellende tätig sein, wofür Benutzer angelegt werden. 

 
1. Über den Link www.foerderportal.lfvbayern.de erreichen Sie die Internetseite für die 

Beantragung von Fördergeldern aus Mitteln der Fischereiabgabe 

 

2. Nachdem Sie den Button „Registrieren Sie sich“ angeklickt haben, erscheint die Abfragemaske 

mit den ersten Benutzerangaben sowie der Bestätigung der Datenschutzbestimmungen. 

 

3. Sobald alle Daten eingegeben wurden, erhalten Sie nach Betätigung des Buttons 

„Registrieren“ eine automatisierte E-Mail. Um die Registrierung abzuschließen, klicken Sie auf 

den darin aufgeführten Link. 

http://www.foerderportal.lfvbayern.de/
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4. Sie werden auf die Seite des Förderportals weitergeleitet und darum gebeten, ein Passwort zu 

vergeben. Bitte beachten Sie hierbei, Groß- und Kleinschreibung, Zahlen sowie mindestens 

ein Sonderzeichen zu verwenden. 

 

5. Als nächsten Schritt melden Sie sich mit Ihren soeben hinterlegten Zugangsdaten an.  

 

6. Im weiteren Verlauf werden Sie durch die Registrierung geführt und begleitet. Sie haben nun 
zwei Auswahlmöglichkeiten: 
 

a) Der Antragsteller und damit Verein/Fischereiberechtigter wird komplett neu angelegt. 
 

b) Der Antragsteller und damit Verein/ Fischereiberechtigter ist bereits erfasst und Sie möchten 
sich als Benutzer hinzufügen lassen. 
 

 
 

7. Zunächst muss der Antragstellertyp Ihrer Organisation ausgewählt werden. Hier wird 

zwischen Fischereivereine, Fischereiberechtigte oder Externen Zuwendungsempfängern 

unterschieden. 

 

 
 

E-Mailadresse@test.de    

mailto:E-Mailadresse@test.de
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8. Über das nachfolgende Such-Feld können Sie nach dem Vereinsnamen suchen. Sollte der 

benötigte Verein/ Fischereiberechtigte nicht angezeigt werden, können Sie diesen über 

„Neuen Antragstellerdatensatz erstellen“ anlegen. 

Sollte der gesuchte Verein angezeigt werden, dann bitte dem Leitfaden ab Punkt 17 folgen. 

 

 
9. Zusätzlich zu den Antragstellerdaten (Verein/Fischereiberechtigten) muss auch der zuständige 

Fischereiverband ausgewählt werden. Dieser prüft Ihre Angaben und leitet diese an die 

Förderstelle weiter.  
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10. Um Förderanträge einreichen zu können, muss der Vorstandsvorsitzende oder 

Fischereiberechtigte (Fischereirechtsinhaber) und damit Unterschriftsberechtigte angegeben, 

im System hinterlegt und abgespeichert werden. Nur mit dieser Person im System kann eine 

rechtsgültige Antragstellung erfolgen. 

 

 
 

11. Abschließend können Sie bei Bedarf weiterführende Nachweise hochladen, wie  

z.B. das Vereinsregister oder ähnliche relevante Dokumente. 
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12.  Die Ersteinrichtung ist hiermit abgeschlossen. Weitere Angaben, wie z.B. Bankverbindung 

usw., werden im Bereich „Antragsteller“ ergänzt. 

 

13. Um Ihre Daten zu vervollständigen, müssen Sie über Ihre Benutzeroberfläche/Dashboard Ihre 

Antragstellerdaten (z. B. Bankverbindung) überarbeiten. Diesen Button finden Sie über die 

blau markierte Kachel und dem darüberliegenden gelben Infofenster.  

 

14. Die Antragstellerdaten sind in fünf Bereiche unterteilt, welche sich mit einem Klick öffnen 

lassen. 
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15. Im weiteren Verlauf sind die Antragstellerdaten auf Richtigkeit zu prüfen, ggf. anzupassen und 

zu speichern. Sollte für Ihren Verein die Vorsteuerabzugsberechtigung greifen, ist zu beachten, 

dass ein offizieller Nachweis zu erbringen ist. 

 

 

 

16. Sobald alle Daten erfasst wurden, muss Ihr Verein/Ihre Organisation zur Prüfung eingereicht 

werden. Hierfür klicken Sie oben rechts auf den blauen Button „Organisation einreichen“. 

 

Sie können nun Förderanträge anlegen.  

 

Nach erfolgreicher Prüfung Ihres Vereines/Ihrer Organisation können die angelegten Anträge 

offiziell zur Förderung eingereicht werden. 

 

 

Bei bereits im System hinterlegten Vereinen/Fischereiberechtigten ist, wie auf der 

nächsten Seite beschrieben, vorzugehen. 
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Bitte beachten Sie, dass bei diesem Registrierungsvorgang die Punkte 1-8 vorher 

angewendet werden müssen. 

 

17. Wird der gesuchte Verein/Fischereiberechtigte mit der Antragsteller-Suchfunktion 

gefunden, kann dieser ausgewählt werden. 

 

18. Damit die Zuweisung zum Fischereiverein/Fischereirechtsinhaber erfolgen kann, ist eine 

erneute Zustimmung (Button „Weiter“) durch Sie notwendig. Der Vertretungs-/Zeichnungs-

berechtigte Ihres Vereins erhält per Mail eine Aufforderung Ihre Anfrage zu verifizieren. 
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19. Durch den Button „Fertig“ werden Sie automatisch auf die Startseite weitergeleitet. Alternativ 

können Sie einen Antrag bereits anlegen, aber nicht einreichen. 

  

20. Wie geht es nun weiter? 

 

• Ihre aktuelle Handlung ist eine Anfrage, keine endgültige Registrierung. 

• Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, später Förderanträge für Ihren 

Verein/Fischereiberechtigten einzureichen.  

• Der Vertretungs- oder Zeichnungsberechtigte Ihres Vereins (z. B. Vorstand) erhält eine  

E-Mail mit einer Aufforderung zur Verifizierung Ihrer Anfrage. 

• Sobald der Vertretungsberechtigte die Anfrage bestätigt, werden Sie per E-Mail informiert.  

• Erst dann können Sie vollständig im System agieren, z. B. Anträge stellen oder Daten 

verwalten. 

• Bitte beachten Sie ggf. den Spam-Ordner, falls die Nachricht nicht direkt im Posteingang 

erscheint. 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 

weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 

Geschlechter. 


